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Ablaß

Aufgrund von § 77 der Sächsi-
schen Gemeindeordnung, in der 
jeweils geltenden Fassung, hat 
der Stadtrat der Großen Kreis-
stadt Oschatz in der Sitzung am 
24.08.2023 folgende Nach-
tragssatzung beschlossen:

§ 1
Mit dem Nachtragshaushalts-
plan für das Haushaltsjahr 2023 
werden die für die Erfüllung der 
Aufgaben der Gemeinden vo-
raussichtlich anfallenden Erträ-
ge und entstehenden Aufwen-
dungen sowie eingehenden Ein-
zahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen wie folgt festge-
setzt: siehe nebenstehende Ta-
belle.

§ 2
Der Gesamtbetrag der bisher 
vorgesehenen Kredite für Inves-
titionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen wird nicht 
verändert.

§ 3
Der Gesamtbetrag der bisher 
vorgesehenen Verpflichtungs-
ermächtigungen wird nicht ver-
ändert

§ 4
Der Höchstbetrag der bisher vor-
gesehenen Kassenkredite zur 
rechtzeitigen Leistung von Aus-
zahlungen wird nicht verändert

§ 5
Die Hebesätze für die Real-
steuern werden nicht verändert.

Oschatz, 26.09.2023

gez. David Schmidt
Oberbürgermeister

Die Gesetzmäßigkeit von Nach-
tragshaushaltssatzung und der 
Nachtragshaushaltsplan wur-
den vom Landratsamt Nord-
sachsen mit Bescheid vom 
25.09.2023 bestätigt.

Die Nachtragshaushaltssatzung 
und der Nachtragshaushalts-
plan der Großen Kreisstadt 
Oschatz für das Haushaltsjahr 
2023 liegt von Montag, den 
16.10.2023 für die Dauer von 
einer Woche während der übli-
chen Dienststunden im Zimmer 
112 des Rathauses aus. 

in der Berufsschulstraße und das 
BSZ „Am Zeugamt“. Dort werden 
sie im Schuljahr 2023/24 Einblicke 
in den Bereichen Holz, Textil, Far-
be und Holz erlangen. Die Rück-
fahrt vom BSZ zum Busbahnhof 
mit dem Bus wird auch in diesem 
Schuljahr vom Förderverein der 
Robert-Härtwig-Schule bezahlt.

Im Rahmen der Berufsorientie-
rung besuchen daher alle Schüler 
der 8.Klassen in der Zeit vom 18. 
bis 29. September das Bildungs- 
und Technologiezentrum Bors-
dorf der Handwerkskammer zu 
Leipzig. Sie erhalten Einblicke und 
erste theoretische und praktische 
Erfahrungen in den Bereichen 
Fliesen, Hochbau, Friseur, Farbe, 
Büro, Kraftfahrzeuge, Trocken-
bau, Erzieher und Zweirad in der 
ersten Woche. In der zweiten Wo-
che kommen die Bereiche Elektro, 
Holz, Metall und Kunststoff hin-
zu. 

Kornet Frohberg, 
Robert-Härtwig-Schule

Bekanntmachung des Beschlusses Nr. 2023 – 098 des Stadtrates der Großen Kreisstadt Oschatz über die 
Billigung und öffentliche Auslage des Bebauungsplanentwurfes „Bike- und Dirt-Park“ gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB

Der Stadtrat der Stadt Oschatz 
hat in seiner Sitzung am 21. Sep-
tember 2023 den Bebauungs-
planentwurfes „Bike- und Dirt- 
Park“ gebilligt und zur Auslage 
beschlossen.  Die Stadtverwal-
tung wird gemäß § 3 Abs. 2 und 
§ 4 BauGB mit der Einholung der 
Stellungnahmen der betroffe-
nen Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange 
und mit der Durchführung der 
öffentlichen Auslage beauf-
tragt. Das Planverfahren wird 
nach BauGB durchgeführt.

Der Bebauungsplanentwurf 
mit textlichen Festsetzungen, 

die Begründung zum Plan, der          
Artenschutzrechtliche Fach-
beitrag und der Umweltbericht       
liegen in der Stadtverwaltung 
vom 19. Oktober 2023 bis      
einschließlich 20. November 
2023 während der Dienststun-
den

Mo. – Di. 9.00 – 12.00 Uhr und 
13.00 – 15.30 Uhr
Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr 
und 13.00 – 16.30 Uhr
Freitag 9.00 – 12.00 Uhr

im Stadtbauamt der Stadtver-
waltung Oschatz, Neumarkt 1, 
öffentlich zu jedermanns Ein-

sicht aus. Während der Auslage 
können von jedermann Beden-
ken und Anregungen zum Plan-
entwurf schriftlich oder zur Nie-
derschrift vorgebracht werden. 
Über die Bedenken und Anre-
gung entscheidet der Stadtrat in 
öffentlicher Sitzung. 

Verspätet abgegebene Stellung-
nahmen bleiben bei der Be-
schlussfassung über den Bebau-
ungsplan gemäß § 4a Abs. 6 
BauGB unberücksichtigt.

Gez. David Schmidt
Oberbürgermeister

Zur Berufsorientierung 
ging es außerdem nach 
Borsdorf. Fotos: PF

Mit dem Berufswahl-
pass haben sich die 
Schülerinnen und 
Schüler der siebten 
Klassen an der 
Oschatzer Robert-
Härtwig-Schule 
beschäftigt.   

Bekanntmachungen

Nachtragshaushaltssatzung der Großen Kreisstadt Oschatz für das Haushaltsjahr 2023
Die Haushaltssatzung und der 
Haushaltsplan stehen im Inter-
netangebot der Stadt 
(www.oschatz.org) zum down-
load zur Verfügung.

Hinweis nach § 4 Abs. 4 
SächsGemO
Die vorstehende von Stadtrat 
der Großen Kreisstadt Oschatz 
beschlossene Satzung wird hier-
mit öffentlich bekannt gemacht 
und es ergeht folgender Hin-
weis:

Satzungen, die unter Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvor-
schriften zustande gekommen 
sind, gelten ein Jahr nach ihrer 
Bekanntmachung als von An-
fang an gültig zustande gekom-
men. Dies gilt nicht wenn:

1. die Ausfertigung der Satzung 
nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,

2. Vorschriften über die Öffent-
lichkeit der Sitzung, die Geneh-
migung oder die Bekanntma-
chung der Satzung verletzt wor-
den sind,

3. der Bürgermeister dem Be-
schluss nach § 52 Abs. 2 Sächs-
GemO wegen Gesetzwidrigkeit 
widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in Satz 1 ge-
nannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet hat 
oder
b) die Verletzung der Verfah-
rens- und Formvorschrift gegen-
über der Gemeinde unter Be-
zeichnung des Sachverhaltes, 
der die Verletzung begründen 
soll, schriftlich geltend gemacht 
worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 
Nr. 3 oder 4 geltend gemacht 
worden, so kann auch nach Ab-
lauf der in Satz 1 genannten Frist 
jedermann diese Verletzung gel-
tend machen. 

Oschatz, den 26.09.2023

gez. David Schmidt
Oberbürgermeister

Berufswahl in 
der Oberschule
Neues Fach Wirtschaft-Technik-Haushalt 
und Berufswahlpass vorgestellt

OSCHATZ. Alle Schülerinnen 
und Schüler der siebten Klassen 
der Robert-Härtwig-Schule absol-
vierten am 25. August eine Ein-
führung in den Berufswahlpass 
und in das neue Fach Wirtschaft-
Technik-Haushalt (WTH). In 
einem ersten Teil wurde klassen-
weise der Berufswahlpass vorge-
stellt.

Er wird von der siebten bis 
neunten Klasse genutzt und ist als 
Hilfe bei der Berufsfindung anzu-
sehen. Bevor die Arbeit mit die-
sem Ordner beginnen kann, wur-
de der Inhalt geordnet, erste 
wichtige Ansprechpartner einge-
tragen. Im Anschluss wurde in der 
Aula der WTH-Unterricht offiziell 
eröffnet und die Zusammenarbeit 
mit dem Berufsschulzentrum be-
siegelt.

Im dritten Teil lernten die Schü-
lerinnen und Schüler die außer-
schulischen Lernorte kennen und 
besuchten zusammen mit den 
Klassenlehrern die Berufsschule 


